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 Veröffentlicht am 17.02.1993

Norm

MRK Art4

StGB §51

Rechtssatz

Die Weisung, innerhalb der ersten sechs Monate einer Probezeit zu zehn Samstagen für acht Stunden in der

Unfallabteilung eines ö9entlichen Krankenhauses Hilfedienste zu leisten, die weder eine medizinische, noch eine

krankenp;egerische Ausbildung bedingten, ist weder unbillig, noch bedrückend, noch unnötig beschwerlich oder in

gewisser Weise schikanös.
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